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28. JANUAR 1997 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 2. April 1979 zur Festlegung der Bedingungen und Modalitäten für die Ernennung der Bezirkseinnehmer



  ALBERT II., König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Aufgrund des neuen Gemeindegesetzes, insbesondere des Artikels 54  1, ersetzt durch das Gesetz vom 17. Oktober 1990;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 2. April 1979 zur Festlegung der Bedingungen und Modalitäten für die Ernennung der Bezirkseinnehmer, insbesondere des Artikels 9;

Aufgrund des Protokolls der Verhandlungen des Sektorenausschusses I vom 9. Juli 1996;

Aufgrund des Gutachtens des Staatsrates;

Auf Vorschlag Unseres Ministers des Innern


Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


Artikel 1 - Artikel 9 des Königlichen Erlasses vom 2. April 1979 zur Festlegung der Bedingungen und Modalitäten für die Ernennung der Bezirkseinnehmer wird durch folgenden Absatz ergänzt:

"In Ermangelung erfolgreicher Prüfungsteilnehmer nach der in Absatz 1 erwähnten Prüfung dürfen erfolgreiche Prüfungsteilnehmer nach einer Prüfung, die in einer anderen Provinz organisiert wurde, mit dem Einverständnis des Betreffenden und des Provinzgouverneurs, der die vom Betreffenden bestandene Prüfung organisiert hat, ebenfalls als Bewerber vorgeschlagen werden."




Art. 2 - Unser Minister des Innern ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.
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ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister des Innern
J. VANDE LANOTTE

